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Merkblatt 

Gesetzliche Grundlagen zur Erlaubnis nach §34 c Gew O 

§ 34c GewO Makler, Anlageberater, Bauträger, Baubet reuer  

(1) 1Wer gewerbsmäßig  

1. den Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohnräume 
vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachweisen, 

 
1a. den Abschluss von Darlehensverträgen vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nachweisen,  
 
2. den Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder 

Investmentaktiengesellschaft, von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes 
öffentlich vertrieben werden dürfen, von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame 
Rechnung der Anleger verwaltet werden, oder von öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften 
Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft vermitteln, 

 
3. Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes betreiben, 
 
4. Bauvorhaben 

a) als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung vorbereiten oder durchführen und dazu 
Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um 
Erwerbs- oder Nutzungsrechte verwenden, 

 
b) als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung wirtschaftlich vorbereiten oder durchführen 

 
will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde .  
2Die Erlaubnis kann inhaltlich beschränkt und mit Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutze der Allgemeinheit 
oder der Auftraggeber erforderlich ist; unter denselben Voraussetzungen ist auch die nachträgliche Aufnahme, Änderung und 
Ergänzung von Auflagen zulässig.  

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn   

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller oder eine der mit der Leitung des Betriebes oder einer 
Zweigniederlassung beauftragten Personen die für den Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt; die 
erforderliche Zuverlässigkeit besitzt in der Regel nicht, wer in den letzten fünf Jahren vor Stellung des Antrages wegen 
eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, 
Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat rechtskräftig verurteilt worden ist, oder 

 
2. der Antragsteller in ungeordneten Vermögensverhältnissen lebt; dies ist in der Regel der Fall, wenn über das Vermögen 

des Antragstellers das Insolvenzverfahren eröffnet worden oder er in das vom Insolvenzgericht oder vom 
Vollstreckungsgericht zu führende Verzeichnis (§ 26 Abs. 2 Insolvenzordnung, § 915 Zivilprozessordnung) eingetragen 
ist. 

(3) 1Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates zum Schutze der Allgemeinheit und der Auftraggeber Vorschriften zu erlassen über den Umfang der 
Verpflichtungen des Gewerbetreibenden bei der Ausübung des Gewerbes, insbesondere über die Verpflichtungen  

1. ausreichende Sicherheiten zu leisten oder eine zu diesem Zweck geeignete Versicherung abzuschließen, sofern der 
Gewerbetreibende Vermögenswerte des Auftraggebers erhält oder verwendet,  

 
2. die erhaltenen Vermögenswerte des Auftraggebers getrennt zu verwalten, 
 
3. nach der Ausführung des Auftrages dem Auftraggeber Rechnung zu legen, 
 
4. der zuständigen Behörde Anzeige beim Wechsel der mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung 

beauftragten Personen zu erstatten und hierbei bestimmte Angaben zu machen, 
 
5. dem Auftraggeber die für die Beurteilung des Auftrages und des zu vermittelnden oder nachzuweisenden Vertrages 

jeweils notwendigen Informationen schriftlich oder mündlich zu geben, 
 
6. Bücher zu führen einschließlich der Aufzeichnung von Daten über einzelne Geschäftsvorgänge sowie über die 

Auftraggeber. 
[…] 



 
 
 

  

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht  für  

1. Betreuungsunternehmen im Sinne des § 37 Abs. 2 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes oder des § 22c Abs. 2 des 
Wohnungsbaugesetzes für das Saarland, solange sie diese Eigenschaft behalten, 

 
2. Kreditinstitute, für die eine Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen erteilt wurde, und für 

Zweigstellen von Unternehmen im Sinne des § 53b Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen, 
 
2a. Kapitalanlagegesellschaften, für die eine Erlaubnis nach § 7 Abs. 1 des Investmentgesetzes erteilt wurde, und 

Zweigniederlassungen von Unternehmen im Sinne des § 13 Abs. 1 Satz 1 des Investmentgesetzes, 
 
3. Finanzdienstleistungsinstitute in Bezug auf Vermittlungstätigkeiten oder Anlageberatung, für die ihnen eine Erlaubnis 

nach § 32 Abs. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen erteilt wurde oder nach § 64e Abs. 2 oder § 64i Abs. 1 des 
Gesetzes über das Kreditwesen als erteilt gilt, 

 
3a. Gewerbetreibende im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 3 in Bezug auf Vermittlungstätigkeiten oder 

Anlageberatung nach Maßgabe des § 2 Abs. 10 Satz 1 des Gesetzes über das Kreditwesen, 
 
4. Gewerbetreibende, die lediglich zur Finanzierung der von ihnen abgeschlossenen Warenverkäufe oder zu erbringenden 

Dienstleistungen den Abschluss von Verträgen über Darlehn vermitteln oder die Gelegenheit zum Abschluss solcher 
Verträge nachweisen, 

 
5. Zweigstellen von Unternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, die nach § 53b Abs. 7 

des Gesetzes über das Kreditwesen Darlehn zwischen Kreditinstituten vermitteln dürfen, soweit sich ihre Tätigkeit nach 
Absatz 1 auf die Vermittlung von Darlehn zwischen Kreditinstituten beschränkt, 

 
6. Verträge, soweit Teilzeitnutzung von Wohngebäuden im Sinne des § 481 des Bürgerlichen Gesetzesbuchs gemäß 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 nachgewiesen oder vermittelt wird. 

 

§ 144 GewO Verletzung von Vorschriften über erlaubnis bedürftige stehende Gewerbe  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. ohne die erforderliche Erlaubnis […] 
 

h) nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 den Abschluss von Verträgen der dort bezeichneten Art vermittelt oder die Gelegenheit 
hierzu nachweist, nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 als Bauherr oder Baubetreuer Bauvorhaben in der dort bezeichneten 
Weise vorbereitet oder durchführt, nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Anlageberatung betreibt oder 
 
i) nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 den Abschluss von Verträgen der dort bezeichneten Art vermittelt, 

 
2. ohne eine nach § 47 erforderliche Erlaubnis das Gewerbe durch einen Stellvertreter ausüben lässt. […] 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe i  mit einer Geldbuße bis zu 
fünfzigtausend Euro , in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 Buchstabe a bis h, j bis k, Nr. 2  und des Absatzes 2 Nr. 5 bis 8 
mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro , in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 bis 4 mit einer Geldbuße bis zu 
zweitausendfünfhundert Euro, in den Fällen des Absatzes 3 mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro geahndet werden. 

 

§ 29 GewO Auskunft und Nachschau  

(1) Gewerbetreibende oder sonstige Personen, 

1. die einer Erlaubnis nach den […] § 34c bedürfen, […] 

haben den Beauftragten der zuständigen öffentlichen  Stelle auf Verlangen die für die Überwachung des 
Geschäftsbetriebs erforderlichen mündlichen und sch riftlichen Auskünfte unentgeltlich zu erteilen . 

(2) 1Die Beauftragten sind befugt, zum Zwecke der Überwachung Grundstücke und Geschäftsräume des Betroffenen während 
der üblichen Geschäftszeit zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen, sich die geschäftlichen Unterlagen 
vorlegen zu lassen und in diese Einsicht zu nehmen. 2Zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung können die Grundstücke und Geschäftsräume tagsüber auch außerhalb der in Satz 1 genannten Zeit sowie tagsüber 
auch dann betreten werden, wenn sie zugleich Wohnzwecken des Betroffenen dienen; das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

(3) Der Betroffene kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 finden auch Anwendung, wenn Tat sachen die Annahme rechtfertigen, dass ein 
erlaubnispflichtiges, überwachungsbedürftiges oder untersagtes Gewerbe ausgeübt wird. 

Es handelt sich hier um Auszüge aus den gesetzlichen Grundlagen. Die vollständigen Gesetzestexte können Sie im Internet 
unter http://www.gesetze-im-internet.de/gewo/index.html abrufen! 


